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Solarpflicht in NRW jetzt auch für Bestandsgebäude 

Haus & Grund Rheinland Westfalen informiert über neue Pflicht für Hauseigentümer 
  

Das Land NRW führt schrittweise eine Solarpflicht für Gebäude ein – bei neuen 

Wohnhäusern gilt sie bereits seit einem Jahr. Mit dem Jahreswechsel ist sie nun auch 

für Bestandsgebäude in Kraft. Wir erklären, was Eigentümer dazu wissen müssen. 
  

Düsseldorf. Seit dem 1. Januar 2026 gilt in Nordrhein-Westfalen eine Solarpflicht für Be-

standsgebäude. Darauf macht der Eigentümerverband Haus & Grund Rheinland Westfalen 

aufmerksam. „Wenn Eigentümer eine umfassende Dachsanierung durchführen, müssen sie 

seit dem Jahreswechsel bei dieser Gelegenheit auch eine Solaranlage auf dem erneuerten 

Dach installieren. Die Pflicht gilt, wenn die Bauarbeiten nach dem 1. Januar 2026 beginnen, 

wann der Auftrag erteilt wurde, spielt dagegen keine Rolle“, informiert Landesverbandspräsi-

dent Walter Eilert. „Als umfassende Dachsanierung gilt dabei eine vollständige Erneuerung 

der Dachhaut. Die Pflicht trifft also Eigentümer, die ihr Dach komplett neu decken lassen.“  
  

Wer nur ein paar schadhafte Ziegel austauschen lässt oder einen Innenausbau im Dachge-

schoss umsetzt, ist von der neuen Pflicht also nicht betroffen. Wer sein Dach komplett neu 

machen lässt, muss eine Solaranlage installieren, die mindestens 30 Prozent der dafür ge-

eigneten Dachfläche einnimmt. Die Solarpflicht muss dabei nicht unbedingt mit einer Photo-

voltaik-Anlage erfüllt werden, auch Solarthermie oder eine Kombination aus beidem ist mög-

lich. „Der Bauherr kann die Solarpflicht auch mit einer gemieteten PV-Anlage erfüllen“, stellt 

Erik Uwe Amaya fest. Der Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland Westfalen warnt: 

„Wer die Solarpflicht nicht beachtet, muss beim Ein- oder Zweifamilienhaus mit 5.000 Euro 

Bußgeld rechnen, beim Mehrfamilienhaus können es bis zu 25.000 Euro werden.“ 
  

Der Volljurist weist außerdem auf einige Ausnahmen von der Solarpflicht hin. „Alle unterge-

ordneten Gebäude und Behelfsbauten, also zum Beispiel Gartenlauben oder Garagen, sind 

von der Solarpflicht ausgenommen. Das gilt auch für Kleingebäude mit einer Nutzfläche von 

weniger als 50 Quadratmetern.“ Falls eine Solaranlage auf einem Haus technisch nicht um-

setzbar sein sollte oder nachweislich unwirtschaftlich wäre, entfällt die Pflicht ebenso. Das 

kann etwa dann der Fall sein, wenn das Dach durch Nachbargebäude stark verschattet ist. 

Auch öffentlich-rechtliche Pflichten können die Solarpflicht aushebeln, beispielsweise der 

Denkmalschutz. Hier ist die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu konsultieren. 



 
 

Haus & Grund Rheinland Westfalen vertritt die Interessen von über 109.000 Haus- und Wohnungsei-

gentümern, Vermietern sowie Kauf- und Bauwilligen in Nordrhein-Westfalen gegenüber Politik, Ge-

sellschaft und Medien. Haus & Grund Rheinland Westfalen ist nach Haus & Grund Bayern der zweit-

größte Landesverband der Haus & Grund-Organisation in Deutschland. Dem Landesverband gehören 

derzeit 42 Ortsvereine an. 
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